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kollektiver und ganz persönlicher Entscheidung ob Zzu erfall
haltlosen Genießertum und völligen Libertinismus der /AM

unhe und Besinnung, Z Selbstfind und echter Einkehr, ZU

einem wirklichen ONnnNn- und Festtag.;1  »  Is das nıicht eın dringliches
aktuelles Hochziel ? Kann Österreich nıicht mıtten einer
Fremdenverkehrskonjunktur n seiner got en  n atur-
schönheıten 1ın seinem. relig1ös-sittlichen Volksleben tödlich
etrofifen werden, wenn nıcht alle Aufmerksamkeit diesem
elsorgeproblem zuwenden

Pastoralfragén
Meßstiftung. Die verstorbene Tau hat ihrem Testament der Pfarr-

kirche VOo  - den Betrag VOo vermacht mıt der Verpflichtung,
dafür jährlich sechs heilige Messen für 81€ und iıhre ngehörıgen auf immer-
währende Zeiten lesen lassen. Der Pfarrkirchenrat beschlıießt, cdie Stiftung
mıt bischöfhlicher Genehmigung anzunehmen. Er möchte aber das Kapıtal

Bezahlung der neuangeschafften Kirchenbänke verwenden und dafür
das Stipendium für die Stiftftmessen aus der Kirchenkasse bezahlen Außerdem
80 der Ordinarıus die Meßverpflichtung auf 25 Jahre einschränken. Ist das
zulässıg

ach Cal 1514 mussen vermögensrechtliche Verfügungen der Gläubigen
Z  en frommer Zwecke auf das gewissenhafteste (diligentissıme) aussSe-
fü werden, gleichgültig, ob sich eın Rechtsgeschäft unter Lebenden
oder ıne Jetztwillige Verfügung handelt. Diese Gewissenhaftigkeit muß
sıch auch erstrecken auf die Erfüllung der Bestimmungen e  ber die Art un
VWeise der Verwaltung und Verwendung der betreffenden (Jüter.

Wie aus dem Wortlaut des Testamentes hervorgeht, handelt sich bei
der Überlassung des Betrages eıne Schenkung mıt der Auflage, „dafür“”
für die Erblasserin und ıhre Angehörigen Messen lesen lassen. Ks hegt
somıiıt eıne dem Can. 1544 entsprechende sog fromme Stiftung (pla {undatio)
VOorT, die durch die Annahme den Charakter eines gegenseltigen Vertragsver-
hältnisses (contractus synallagmaticus) erhält, be1ı dem der ıne "Teil (das
Stiftungskapital) Einkünfte g1ibt, damit der andere Teil (die Kirchenstiftung)
ıne bestimmte Leistung (die Bezahlung des Stipendiums den zelebrie-
renden Priester) vollbringt (can. 1544 $ 2) Das durch die Stiftung niederge-
legte Kapıtal ona temporalıa, dos) stellt also eın vVon dem sonstigen Ver-
mögen der "Pfarrkirche verschiedenes un gesondert aufzubewahrendes
Zweckvermögen dar, das die Bestimmung hat, jährlich die Z Bezahlung
der S den zelebrierenden Priester abzugebenden Stipendien nötıgen Beträge

hefern. Es mussen also aus dem durch die Stiftung niedergelegten Ver-
mögen entsprechende Einkünfte (reditus) fließen, weshalb ıne Meßstiftung
schon begrifflich eıne fruchtbringende egung des Stiftungskapitals VOIaus-

setzt. Die Einkünfte selbst sind nıcht dıe Meßstipendien, sondern die Quelle,
5 der die Meßstipendien ZU nehmen 81N!  d.

Zu der au:  0r dem Begriffe der Meßstiftung 1C ergebenden Forderung
kommt och die ausdrückliche Vorschrift der Kirche, die 1m Can 1547 Ver-
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langt, daß das Stiftungsvermögen sobald als möglich sıcherer und frucht-
bringender Weise (caute et utilıter) angelegt werde, wofür heute VOrLr allem
mündelsıiıchere Wertpapiere Betracht kommen Eıne Verwendung des
Stiftungskapitals für das Kirchengebäude oder dessen Inneneinrichtung
daher als Anlage nıcht da nıcht als fruchtbringend zZUu bezeichnen
1st

(;anz und Sar abzulehnen 1sSt endlich der Plan, die Meßverpflichtung ent-
der Anordnung der Erblasserin auf 25 Te Z beschränken ach

Canl 1517 ıst E1 Herabsetzung (reduct10) der Verpflichtungen, die S

frommen ıftung verbunden sınd, terner 30415 Umwandlung (commutatıo) ın
solche anderer Art oder 10 sonstige Aqgierung IU  _ aus gerechten und
notwendigen Grunde statthait. Solche Anderungen können DUr VOo Aposto-
lischen Stuhle verfügt werden. Der Ordinarıus darf 816 u dann vornehmen,
wWenn ıhm der tifter dazu ausdrücklich die Vollmacht gegeben hat Das gleiche
gilt für die Herabsetzung der Zahl der Stiftmessen, für die sıch DUr der
Apostolische Stuhl zuständig 1st (can 1517 &2) Jedoch kann nach Ent-
scheidung der Interpretationskommission VOo 1922 (AAS XIV 529)
der UOrdinarıus be1ı Rückgang der Einkünfte gemäß Can 1551 auch Messen
reduzieren, wenn ıhm dieses ec der Stiftungsurkunde ausdrücklich
gestanden ıst Da vorhegenden Falle die Eirblasserin dem Tdinarıus ec1n

solches ec nıcht gegeben at, könnte dieser die Beschränkung der
Meßverpflichtung NU.:  - mıt päpstlicher Bevollmächtigung vornehmen, woft
aber bei dem derzeitigen Geldwert keine Begründung vorhegt

(Graz Univ „Prof Dr Josef ÄTrummer

Wiederholung des Kirchenbesuches bei Toties-quoties-Ablässen. Der Re-
daktion wurde die rage vorgelegt, ob Gewinnung der sogeuannten
Toties-quoties-Ablässe (z Portiunkula- Allerseelenablaß) eın Kirchen-
besuch für mehrere Ablässe SCHNUSEC, auch e1in Sakramentenempfang
genugt, oder ob INa nıcht LUr dıe Gebete, sondern auch den Kirchenbesuch
wiederholen, also die Kirche für urze eıt verlassen Gerade
das mechanische Heraus- un!' Hineingehen bei manchen Anstoß

ach der Lehre der zuständıgen Theologen 1st die Wiederholung des
Kirchenbesuches 11N€ notwendige Voraussetzung für die Gewinnung mehrerer
Ablässe (vgl Noldin, De Sacr ed b ® 5 N 3923 277 Göpfert
Moraltheologie, 111 Nr 192) In dem och heute maßgebenden deutschen
Standardwerk über die Ablässe VO  b Beringer heißt „Wenn Ina dem-
selben Tage verschiedene Ablässe SEWINNEN will für welche der Besuch
Kirche oder öffentlichen Kapelle vorgeschriıeben ıst, nıicht, bloß
einmal die Kırche gehen un! Jlänger derselben ZU verweilen, sondern

mu den Besuch oft wiederholen, also oft aus der 1rcC. heraus-
treten un wieder die Kirche hineingehen, als INnanl Ablässe will
für die der Kirchenbesuch vorgeschrieben 1sSt (15 Aufl Nr 122 73

Dem entspricht auch diıe bisher geübte Praxis
1€ Autoren berufen sıch auf diesbezügliche Bestimmungen der Kirche,

der allein zusteht, die Bedingungen für die ((JewinnunNg von lässen fest-
zusetzen Hieher gehört VOor allem eın Dekret der Ablaßkongregation VO:


